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Mietvertrag

Name:

Vorname: Geb. am:

Strasse: Hausnummer:

PLZ: Ort:

Fax: Tel.:

E-mail: Handy:

Mietbeginn: Mietende: bis       Mietdauer:

Uhrzeit bis Personenanzahl (max. 70 Personen)

Mietgegenstand Grillplatz "im Bannwald" inkl. Schutzhütte:
Gesamtpreis
 inkl. Mwst.

                  ,         €

                  ,         €

                  ,         €

                  ,         €

                  ,         €

                  ,         €

Gesmtsumme:                   ,         €

Bemerkungen:
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Firma:

Ort / Datum / Unterschrift Mieter

für                      Tag/eab

ab

Ich erkläre hiermit, die Allgemeinen Mietbedingungen 

gelesen und akzeptiert zu haben. Ebenso wurden mir 

die Allgemeinen Geschäftsbedingungen zur Durchsicht 

vorgelegt oder habe sie Online einsehen können und 

akzeptiere diese ebenso:

Grillplatz und Außenbereich inkl. Schutzhütte

Kaution (zur Sicherung der Mietansprüche)
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Mietgegenstand wie auf Seite 1 unter "Mietgegenstand" aufgefürt.

1.

2. Der Grillplatz "am Bannwald" wird a)   Privat genutzt.

b)   Gewerblich 

3.

4.

5.

6. Generell sind sämtliche Räumlichkeiten mit Inventar, Anlagen und Freiflächen der SOG so zu übergeben wie vorgefunden.

Im Einzelnen:

1.   Die verwendeten Grillgeräte sind nach der Benutzung fachgerecht zu reinigen.

2.   Tische und Bänke sind nach Gebrauch wieder auf die Ürsprünglichen Plätze zurück zu räumen.

3.   Die gesamte Anlage ist aufgeräumt zu verlassen.

4.   Sämtlicher Müll (auch z.B. Kronkorken und Zigarettenkippen) muss aufgelesen werden. 

               (Für dagelassenen Müll verlangen wir 7,00 € pro Müllsack.)

5.   Die Grillhütte ist nach verlassen der Anlage wieder komplett zu schließen. Ebenso die Schranke.

6.   Im Winter kann die Hütte mit einer Gasheizug beheizt werden. Kosten je angefangenes Kg Gas 8,-€

7.   Konfetti und Poltern ist absolut verboten!!!

(bei Kuststoffkonfetti wird der verunreinigte Boden abgetragen und die wiederherstellungskosten gehen zu lasten des Mieters!)

8.   Das anbringen von Nägeln oder Schrauben ist verboten (Sachbeschädigung!)  

      Nutzen Sie bitte die ausreichenden vorhandenen Hacken.

Sollte der Mieter seiner Reinigungspflichten nicht ganz oder teilweise nachkommen, so ist die SOG berechtigt, 

die Kaution ganz oder teilweise einzubehalten. Die Höhe des Einbehalts liegt im Ermessen der SOG.

7. Weitere zum Vertrag geltenden verpflichtungen des Mieters entnehmen Sie aus der AGB: Miete SOG Grillplatz ,,im Bannwald“

8. Kosten für einen Tag von 10:00 Uhr bis Folgetag 9:30 Uhr

Montag bis Donnerstag:

Feiertage, Freitag - Sonntag 

100,-€ Kaution in bar bei Übergabe

Montag bis Donnerstag:

Feiertage, Freitag - Sonntag 

150,-€ Kaution in bar bei Übergabe

150,00 € 180,00 € 125,00 €

Kosten Grillplatz und Hütte bis 

30 Personen:

Kosten Grillplatz und Hütte bis 

70 Personen: Privatpersonen Firmen/ Vereine Einwohner von Reihen

130,00 € 160,00 € 115,00 €

130,00 € 150,00 € 115,00 €

Privatpersonen Firmen/ Vereine Einwohner von Reihen

110,00 € 130,00 € 95,00 €

Der Mieter darf die Mietsache nur so verwenden, dass das Interesse der Firma Sports & Outdoor Guide nicht beeinträchtigt wird (siehe 

nachfolgende Gebrauchsregelungen).

Kommt es aus dem Verschulden des Mieters zu einer Beschädigung oder Zerstörung an der Mietsache oder anderem fremden Eigentum, so 

ist die Firma Sports & Outdoor Guide unverzüglich zu informieren. Eventuelle erforderlichen Reperaturen, Ersatzbeschaffungen von 

zerstörtem oder verschwundenem Eigentum von SOG oder eines Dritten, gehen voll zu Lasten des Mieters. 

Die Firma Sports & Outdoorguide überlässt dem Mieter die vorgenannten Örtlichkeiten wie beschrieben. Als Mietkosten sind die auf Seite 2 

aufgeführten Kosten  inkl. 19% MwSt. bei Buchungsbestätigung zu leisten. Zur Sicherung der sich aus dem Mietvertrag ergebenden 

Ansprüche der Firma SOG ist eine Kaution von 100,- bis 150,-€ zu entrichten. Wenn nicht anderst vereinbart ist die Kaution in bar an den/die 

Mitarbeiter(in) von SOG zu leisten, und zwar vor Beginn des Mietverhältnisses bei der Übergabe. Eine Miete ist nicht für Öffentliche 

Veranstaltungen möglich. Ebenso muss eine Volljährige Person vor ort sein, diese auch im vollen Rahmen für die Mietsache verantwortlich 

ist.

Der Mieter verspflichtet sich, die Ihm überlassenen Mietgegenstände und Freiflächen pfleglich und sorgfältig zu behandeln. Der Firma Sports 

& Outdoor Guide gegenüber verantwortlich sind immer die als Mieter genannten Einzelpersonen.


